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 Veröffentlicht am 08.10.1935

Norm

EO §325

Rechtssatz

Das Pfandrecht am Anspruch auf Herausgabe von Sachen behält den Vorrang vor einem später an denselben Sachen

erworbenen Pfandrecht auch dann, wenn der Gläubiger, dem der Herausgabeanspruch überwiesen wurde, die

Herausgabe nicht selbst durchgesetzt hat, sondern die Sachen gelegentlich der später vorgenommenen Pfändung vom

Drittschuldner dem Vollstreckungsbeamten herausgegeben wurden.
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